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Die Kiirzungsrechte

186...

bei der Heizkostenabrechnung

1. Das 15%ige Kiirzungsrecht

§ 12 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenVO lautet: ,Soweit die
Kosten der Versorgung mit Wédrme oder Warmwasser
entgegen den Vorschriften dieser Verordnung nicht
verbrauchsabhdngig abgerechnet werden, hat der
Nutzer das Recht, bei der nicht verbrauchsabhdngigen
Abrechnung der Kosten den auf ihn entfallenden Anteil
um 15 vom Hundert zu kiirzen.”

Dieses Kirzungsrecht der Mieter nach § 12 Heizkos-
tenVO ist zwingendes Recht, kann also mietvertraglich
nicht ausgeschlossen werden.

Das Kirzungsrecht besteht z.B., wenn

e Rdume nicht mit Erfassungsgeradten ausgeristet
werden; zum Beispiel auch, wenn die Wohnung
bei Erstbezug noch nicht mit Heizkostenverteilern
ausgeriistet wurde (LG Berlin v. 7.11.1996 - 62 S
170/96 -);

e der Vermieter die Ermittlung des Verbrauchs an
Heizkosten unterladsst (LG Berlin v. 19.12.2006 - 65
$199/06 -);

e wegen Gerateausfalls oder aus anderen zwingen-
den Griinden mehr als 25% der Wohnflache im
Haus nicht verbrauchsabhdngig abgerechnet wer-
den kénnen, (BGH v. 31.10.2007 - VIII ZR 261/06 -
); dann sind die Gesamtkosten fiir Heizung und
Warmwasser nach § 9 a Abs. 2 HeizkostenVO neu
zu verteilen und um 15 % zu kirzen (LG Berlin v.
2.6.2017 - 63 S 304/16 -);

e nach § 9 a Abs. 1 HeizkostenVO eine Ver-
brauchsermittlung nicht moglich ist (z.B. mangels
geeigneter Vergleichsdaten); dann bleibt nur eine
verbrauchsunabhangige Abrechnung (etwa nach
Wohnflache), wobei eine Kiirzung von 15% gemaR
§ 12 HeizkostenVO vorzunehmen ist (BGH .
5.3.2013 - VIII ZR 310/12 -);

e der Vermieter den Verbrauch unter VerstoR ge-
gen § 5 Abs. 7 Satz 1 HeizkostenVO ermittelt (=
Unterlassen der Vorerfassung verschiedener Nut-
zergruppen); dann ist in der Regel gleichwohl der
ermittelte Verbrauch der Abrechnung zu Grunde
zu legen und nicht allein nach der Wohnflache ab-
zurechnen. Der sodann vorzunehmende Kiir-
zungsbetrag gemalR & 12 Abs. 1 Satz 1 Heizkos-
tenVO ist dabei von dem fiir den Nutzer in der Ab-
rechnung ausgewiesenen Anteil der Gesamtkos-
ten zu errechnen (BGH v. 20.1.2016 - VIII ZR

329/14 -).
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e der Vermieter bei einem Mieterwechsel keine
Zwischenablesung durchfiihrt, obwohl dies tech-
nisch moglich und vertraglich nicht ausgeschlos-
sen ist (LG Hamburg v. 18.3.1988 - 11 S 202/87 -);

e die ,Verbrauchsanzeige” der Heizkostenverteiler
oder eines anderen Erfassungsgerdtes nicht zu
gebrauchen ist (AG Koln v. 19.3.1996 - 201 C
89/95 -). Z.B. wenn das Warmemessdienstunter-
nehmen in einer Wohnung ,vergessen” hat, die
Messampullen des ,Verdunsters” oder die Batte-
rien des elektronischen Heizkostenverteilers aus-
zutauschen, oder wenn eichpflichtige Warme-
oder Warmwasserzahler nach Ablauf der Eichfrist
weiter betrieben werden (BayObLG v. 26.3.1998 -
2 7ZBR 154/97 -). Auch Montage- oder Skalierungs-
fehler gehoren hierzu. Also Falle, in denen Fehler
von Warmemessdiensten oder Vermietern eine
verbrauchsabhangige Abrechnung verhindern;

e der Vermieter die neben den Heizkérpern abge-
gebene Rohrwarme entgegen den Vorgaben des §
7 Abs. 1 Satz 3 HeizkostenVO nicht erfasst (LG
Neubrandenburgv. 17.11.2010- 12 S 9/10 -).

Das Kiirzungsrecht findet allerdings auch in den oben
genannten Fallen keine Anwendung, wenn eines der
in § 9 a Abs. 1 HeizkostenVO genannten Schatzverfah-
ren angewandt werden kann (vgl. BGH v. 16.11.2005 -
VIIl ZR 373/04 -; BGH v. 5.3.2013 - VIII ZR 310/12 -).
Das Kirzungsrecht scheidet ebenfalls aus, wenn die
fehlerhafte Abrechnung jederzeit korrigierbar ist (BGH
v. 16.1.2019 - VIII ZR 113/17 -).

Auch hat der Mieter aus dem Grundsatz des wider-
spriichlichen Verhaltens kein Kirzungsrecht, wenn er
die Ablesung verhindert.

Letztendlich findet das Kiirzungsrecht keine Anwen-
dung, wenn einer der von der HeizkostenVO genann-
ten Ausnahmetatbestdnde vorliegt (siehe Punkt 4).
Denn Voraussetzung fir die Anwendung des Kir-
zungsrechts ist, dass eine ordnungsgemifle ver-
brauchsbasierte Erfassung liberhaupt moglich gewe-
sen ware (LG Hamburg v. 20.3.2019 - 311 0 1/16 -).

Wichtig: Nach § 12 Abs. 1 HeizkostenVO ist die dem
Mieter erteilte Heizkostenabrechnung insgesamt - und
nicht etwa nur der verbrauchsabhangig ermittelte An-
teil - um 15 Prozent zu kiirzen (BGH v. 30.1.1991 - VIII
ZR 361/89 -). Und: Der bei der Heizkostenabrechnung
geltend gemachte Betrag darf gekirzt werden, nicht
aber - was viele Mieter glauben - der monatliche Heiz-
kostenvorschuss.

Landesverband Berlin
im
Deutschen Mieterbund

Spichernstrafte 1 - 10777 Berlin - Mo bis Mi 9 - 18.30 Uhr, Do 9 - 19 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Fon: 030/226 26 - 0 - Fax: 030/226 26 - 161 - www.berliner-mieterverein.de



Seite 2

Beispiel: Der Mieter zahlt monatlich 60 € als Heizkos-
tenvorschuss. Die verbrauchsunabhangige Abrech-
nung ergibt einen Nachzahlungsbetrag von 190 €. Ins-
gesamt betrdgt der auf den Mieter in der Abrech-
nungsperiode entfallende Heizkostenanteil 910 €. Von
diesem Betrag konnen 15 % gekirzt werden. Das sind
136,50 €, die der Mieter von der Nachzahlungsforde-
rung in Hohe von 190 € abziehen darf.

Lange war umstritten, ob bei verbundenen Anlagen
das Fehlen von Warmezahlern zur Vorwegerfassung
der Warmemenge fiir das Warmwasser auch dann
das Kirzungsrecht auslst, wenn die Kosten fir die
Wassererwdarmung mit der Formel des § 9 Abs. 2
HeizkostenVO abgerechnet werden.

Im Jahr 2022 hat der BGH hierzu entschieden:

,Von einer nicht verbrauchsabhangigen Abrechnung
im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenV ist auch
dann auszugehen, wenn zwar die Wohnung uber
Heizkostenverteiler und Warmwasserzahler, jedoch
die verbundene zentrale Warme- und Warmwasser-
versorgungsanlage nicht tGber den nach § 9 Abs. 2
Satz 1 HeizkostenV vorgesehenen Warmemengen-
zahler verflgt” (BGH v. 12.1.2022 - VIII ZR 151/20 -).

Das Kiirzungsrecht bezieht sich dann nicht nur auf die
Warmwasserkosten, sondern auch auf die Heizkosten
(AG Potsdam v. 1.9.2017 - 24 C 216/16 -; LG Berlin v.
16.1.2018 - 63 S 91/17 -; AG Mitte v. 12.7.2018 - 25 C
179/17 -; AG Stuttgart-Bad Cannstatt v. 23.12.2020 - 7
C 1995/20 -; a.A. LG Stralsund v. 1.9.2021 - 1 S 94/20 -

).

Sind hingegen Messgeréte zur Erfassung des anteiligen
Warmeverbrauchs vorhanden und werden diese ver-
wendet, hat der Nutzer nicht das Recht, den ,Strafab-
zug” nach § 12 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenVO auch bei
den Kosten des Warmeverbrauchs deshalb vorzuneh-
men, weil keine Messgerate fur die Erfassung des an-
teiligen Warmwasserverbrauchs vorhanden sind. In
einem solchen Fall beschrankt sich das Recht des Nut-
zers auf einen ,Strafabzug” bei den nicht verbrauchs-
abhiangig abgerechneten Kosten fiir die Versorgung
mit Warmwasser (BGH v. 14.9.2005 - VIII ZR 195/04 -).

Wichtig: Allein der Hinweis des Mieters auf eine feh-
lende Verbrauchserfassung kann nicht als Ausiibung
des Kirzungsrechts nach § 12 HeizkostenVO angese-
hen werden. Eine Kiirzung von Heizkosten nach § 12
Abs. 1 Satz 1 HeizkostenVO tritt erst ein, wenn der
Mieter dieses Recht geltend macht. Ohne diese Erkla-
rung ist der Vermieter nicht zur Kirzung verpflichtet.
Die Kurzung erfolgt weder kraft Gesetzes noch darf
das Gericht von Amts wegen die Kiirzung vornehmen
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(OLG KéIn v. 11.6.2010 - 1 U 66/09 -; LG Karlsruhe v.
20.2.2014 -9 S 248/13 -).

Ein Uber das 15 %ige Kirzungsrecht hinausgehender
Schadensersatzanspruch des Mieters ist moglich (BGH
v. 31.10.2007 - VIII ZR 261/06 -), wenn der Mieter ei-
nen solchen Schaden nachweisen kann.

2. Die 3%igen Kiirzungsrechte

§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 HeizkostenVO lauten:

Wenn der Gebdudeeigentiimer entgegen § 5 Absatz 2
oder Absatz 3 keine fernablesbare Ausstattung zur
Verbrauchserfassung installiert hat, hat der Nutzer das
Recht, bei der Abrechnung der Kosten den auf ihn ent-
fallenden Anteil um 3 vom Hundert zu kiirzen. Dassel-
be ist anzuwenden, wenn der Gebdudeeigentiimer die
Informationen nach § 6a nicht oder nicht vollsténdig
mitteilt.

Das Kirzungsrecht von drei Prozent besteht, wenn ei-
ne Abrechnungs- oder Verbrauchsinformation nach §
6 a Abs. 2 HeizkostenVO nicht oder nicht vollstandig
mitgeteilt wurde, obwohl fernablesbaren Gerate in-
stalliert sind oder installiert sein miissen, oder wenn
die Informationen zur Jahresabrechnung nach § 6 a
Abs. 3 HeizkostenVO nicht oder nicht vollstandig zu-
ganglich gemacht wurden. Das Klrzungsrecht von drei
Prozent kann auBerdem ausgeiibt werden, wenn kei-
ne fernablesbaren Erfassungsgerdte installiert sind,
obwohl dazu eine Pflicht nach § 5 Abs. 2, Abs. 3 oder
Abs. 4 HeizkostenVO besteht. Bei mehreren Pflichtver-
stoRen summieren sich die Kirzungsrechte. Zur Ver-
deutlichung werden folgende Fallkonstellationen und
die daraus resultierende Kiirzungssatze dargestellt:

aa) Keine fernablesbaren Erfassungsgerdte, obwohl
eine Pflicht dazu besteht

» 3 Prozent Kiirzung
Dieses Kiirzungsrecht besteht in folgenden Fallen:

(1) Der Vermieter lasst vorhandene Gerate durch nicht
fernablesbare ersetzen.

(2) Der Vermieter lasst vorhandene nicht fernablesba-
re oder fernablesbare Gerate ein Jahr nach Inkrafttre-
ten der gednderten Heizkostenverordnung durch
fernablesbare ersetzen, die sich nicht an ein Smart-
Meter-Gateway anschlieBen lassen oder nicht in-
teroperabel sind.

(3) Der Vermieter lasst vorhandene nicht fernablesba-
re Gerate nicht bis Ende 2026 austauschen gegen die
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zuvor genannten Geradte. Das Kiirzungsrecht greift
demnach erst fiir Zeitrdume ab dem 1.1.2027.

(4) Der Vermieter lasst vorhandene einfache fernab-
lesbare Gerate, die er zuldssigerweise bis ein Jahr nach
Inkrafttreten installiert hat, nicht bis Ende 2031 durch
fernablesbare Zihler ersetzen, die sich an ein Smart-
Meter-Gateway anschlieRen lassen und nicht in-
teroperabel sind. Das Kirzungsrecht besteht erst fir
Zeitrdume ab dem 1.1.2032.

Hinweis: Eine unterlassene Gerateanbringung kann § 5
Abs. 2 betreffen und zugleich § 5 Abs. 3. Da beide Ver-
stoBe (nur) in dem § 12 Abs. 1 Satz 2 geregelt sind, er-
folgt keine Summierung, da nicht ,,mehrere Satze” be-
troffen sind.

bb) Keine Abrechnungs- oder Verbrauchsinformation
nach § 6 a Abs. 2 HeizkostenVO

» 3 Prozent Kiirzung

Voraussetzung fiir diese Informationspflicht und damit
auch fur das Kirzungsrecht ist, dass bereits eine fern-
ablesbare Ausstattung zur Verbrauchserfassung im
Gebaude vorhanden ist. Das Kirzungsrecht besteht
aber auch, wenn der Einbau fernablesbarer Gerate
pflichtwidrig unterblieben ist. Das Kirzungsrecht greift
in folgenden Fallen:

(1) Der Vermieter hat bereits fernablesbare Gerate
einbauen lassen.

(2) Der Vermieter hat nach Inkrafttreten vorhandene
Gerate durch nicht fernablesbare ersetzen lassen.

(3) Der Vermieter hat nach Fristablauf noch keine
fernablesbaren Gerate einbauen lassen. Die Frist en-
det am 31.12.2026. Das Kirzungsrecht besteht ab
dem 1.1.2027.

cc) Keine Informationen zur Jahresabrechnung nach §
6 a Abs. 3 HeizkostenVO

» 3 Prozent Kiirzung

Achtung: Diese Informationen missen nach § 6 a Abs.
3 HeizkostenVO nicht in der Abrechnung zu finden
oder ihr beigefuigt sein. Es genligt, wenn der Vermie-
ter sie zuganglich gemacht hat.

3. Die Summierung der Kiir-
zungsbetrage

Bei mehreren PflichtverstoBen summieren sich die
Klrzungsbetrage, beispielsweise:
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(1) Verordnungswidrig keine fernablesbaren Gerate
installiert und keine Abrechnungs- oder Verbrauchsin-
formation.

Ohne Fernablesbarkeit lasst sich keine Abrechnungs-
oder Verbrauchsinformation erstellen. Also: » 3 Pro-
zent plus 3 Prozent Kiirzung

(2) Keine Abrechnungs- oder Verbrauchsinformation
nach § 6 a Abs. HeizkostenVO, obwohl fernablesbaren
Gerate installiert sind oder installiert sein miissen und
keine Informationen zur Jahresabrechnung nach § 6 a
Abs. 3 HeizkostenVO. » 3 Prozent Kiirzung. Hier
summieren sich die Kiirzungsrechte nicht. § 12 Abs. 1
Satz 3 HeizkostenVO bezieht sich auf beide Informati-
onspflichten nach § 6 a HeizkostenVO.

(3) Keine verbrauchsabhangige Abrechnung, verord-
nungswidrig keine fernablesbaren Erfassungsgerdte
eingebaut und damit auch keine Abrechnungs- oder
Verbrauchsinformation erstellt. » 15 Prozent plus 3
Prozent plus 3 Prozent Kiirzung. Erstellt der Vermieter
keine Abrechnung nach der Heizkostenverordnung auf
Grundlage der erfassten Verbrauchswerte, sondern z.
B. komplett nach Wohnflache, besteht wie bisher das
Klrzungsrecht von 15 Prozent. Die anderen beiden
Klrzungsrechte von jeweils drei Prozent sind gegebe-
nenfalls zu addieren.

4. Ausnahmen nach der

HeizkostenVO

Im Einklang mit den Vorschriften dieser Verordnung
steht die Abrechnung nach Wohnflache (oder die Ab-
rechnung abweichend vom Grundsatz des §§ 7 Abs.
1, 8 Abs. 1 HeizkostenVO) jedoch, wenn einer der
folgenden Ausnahmetatbestinde vorliegt. Dann ent-
fallen auch die Kirzungsrechte nach § 12 Heizkos-
tenVO.

1. In Gebiuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen,
von denen der Vermieter eine selbst bewohnt, sind
vertragliche Vereinbarungen zulassig, die von der
HeizkostenVO abweichen (§ 2 HeizkostenVO). Ent-
sprechendes gilt fir Untermietvertrdage im Verhaltnis
Hauptmieter zum Untermieter.

2. Eine weitere Ausnahme enthilt § 9a Heizkosten-
VO (Schéatzung bei Gerateausfall u.3.).

3. Ebenfalls sind bei Mieterwechsel fiir die Kosten-
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aufteilung abweichende vertragliche Vereinbarungen
zulissig (§ 9 b Abs. 4 HeizkostenVO).

4. Aufgrund rechtsgeschiftlicher Vereinbarung darf
der Vermieter entgegen §§ 7 und 8 der Heizkosten-
VO auch mehr als 70 % der Kosten verbrauchsabhan-
gig abrechnen (§ 10 HeizkostenVO).

5. So genannte Passivhduser (= Heizwdrmebedarf
von weniger als 15 kWh/(m? a)) sind von der ver-
brauchsabhangigen Heizkostenabrechnung befreit (§
11 Abs. 1 Nr. 1 a HeizkostenVO). Denn je besser der
energetische Standard, desto geringer der Einfluss
des Nutzerverhaltens. Die Pflicht zur verbrauchsab-
hangigen Abrechnung der Warmwasserkosten bleibt.

6. Die verbrauchsabhingige Abrechnung kann ent-
fallen, wenn die MaRnahmen zur Verbrauchserfas-
sung unwirtschaftlich sind (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 b Heiz-
kostenVO). Die Vorschrift erklart, dass dies der Fall
ist, wenn ,das Anbringen der Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung, die Erfassung des Wdirmever-
brauchs oder die Verteilung der Kosten des Wdrme-
verbrauchs nicht oder nur mit unverhdltnismdfig ho-
hen Kosten méglich ist; unverhdéltnismdflig hohe Kos-
ten liegen vor, wenn diese nicht durch die Einsparun-
gen, die in der Regel innerhalb von zehn Jahren erzielt
werden kénnen, erwirtschaftet werden kénnen.“

Hier sind Kosten von notwendigen Fliesenarbeiten
nicht zu berilcksichtigen, da sie nicht unmittelbar mit
dem Anbringen von Warmwasserzdhlern zusammen-
hangen (AG Kéln v. 3.5.2016 - 219 C 352/15 -).

7. Die Pflicht zur verbrauchsabhingigen Heizkosten-
abrechnung besteht nicht bei Rdumen, die vor dem
1. Juli 1981 (in Ostdeutschland bis 1.1.1991) bezugs-
fertig geworden sind und in denen der Nutzer den
Warmeverbrauch nicht beeinflussen kann (§ 11 Abs.
1 Nr. 1 c) HeizkostenVO). Nach der Rechtsprechung
(BGH v. 8.10.2003 - VIII ZR 67/03 -,) reichen aller-
dings einfache Drehventile zur Beeinflussung des
Warmeverbrauches aus.

8. Bei Alters- und Pflegeheimen, Studenten- und
anderen Wohnheimen besteht keine Pflicht zur ver-
brauchsabhangigen Kostenumlage nach der Heizkos-
tenVO (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 HeizkostenVO).

9. Die Pflicht zur verbrauchsabhingigen Abrechnung
gilt nicht bei Rdumen in Gebaduden, die iberwiegend
versorgt werden mit Warme aus Anlagen zur Rick-
gewinnung von Warme (vgl. OLG Frankfurt v.
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19.4.2018 - 2 U 57/17 -) oder aus Warmepumpen-
oder Solaranlagen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 a) Heizkosten-
VO).

10. Die Anwendung der HeizkostenVO kann entfal-
len, wenn das Gebdude mit Warme aus Anlagen der
Kraft-Warme-Kopplung oder aus Anlagen zur Ver-
wertung von Abwarme versorgt wird, sofern der
Warmeverbrauch des Gebaudes nicht erfasst wird (§
11 Abs. 1 Nr. 3 b HeizkostenV0Q). Das friihere be-
hordliche Genehmigungserfordernis ist entfallen. Der
Gebaudeeigentimer darf eigenstindig bestimmen,
ob eine Ausnahme vorliegt. Wird aber in einem sol-
chen Fall die Geltung der HeizkostenVO mietvertrag-
lich vereinbart, kann sich der Vermieter nicht auf die-
se Ausnahme berufen und das Kiirzungsrecht nach §
12 HeizkostenVO kommt zur Anwendung (LG
Stralsund v. 1.9.2021 - 1 5 94/20 -).

11. Besteht ein direktes Vertragsverhaltnis zwi-
schen dem Mieter und dem Warmeversorgungsun-
ternehmen missen etwaige Kosten des Betriebs der
Hausanlage (z.B. Ubergabestation) vom Geb3udeei-
gentliimer (Vermieter) nicht verbrauchsabhangig ab-
gerechnet werden (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 HeizkostenVO).

12. Dariiber hinaus kann die zustindige Behérde (in
Berlin ist dies das zustdndige Wohnungsamt) auch
dann eine zumeist befristete Ausnahmegenehmigung
erteilen, wenn nur so ein ,unangemessener Auf-
wand” oder eine ,,unbillige Harte” vermieden wird (§
11 Abs. 1 Nr. 5) HeizkostenVO). Im Ostteil Berlins
wurde diese Ausnahme dann angenommen, wenn
z.B. die Finanzierung wegen unklarer Eigentumsver-
haltnisse nicht gesichert oder die Riickiibertragung
an den neuen Alteigentiimer erst kirzlich erfolgt ist.

In jedem Fall gilt: Will der Vermieter das 15%ige Kir-
zungsrecht des Mieters unter Hinweis auf einen Aus-
nahmetatbestand abwenden, hat er das Vorliegen
einer Ausnahme substantiiert darzulegen und ggfs.
zu beweisen. Sollte dies nicht oder nicht hinreichend
erfolgen, steht dem Mieter das o.g. Klrzungsrecht
zu. Der Vermieter kann seine Anspriiche dagegen nur
auf dem Klagewege geltend machen, wobei der Mie-
ter die Prozesskosten dann nicht zu beflirchten hatte,
wenn er mangels vorheriger Darlegung durch den
Vermieter die Kirzung vorgenommen hatte. Selbst
im Unterliegensfall (wenn der Vermieter die Darle-
gung erst im Prozess nachholt) hétte der Mieter dann
keinerlei Anlass zur Klageerhebung gegeben, so dass
der Vermieter die Verfahrenskosten zu tragen hétte.

Landesverband Berlin
im
Deutschen Mieterbund



	Lange war umstritten, ob bei verbundenen Anlagen das Fehlen von Wärmezählern zur Vorwegerfassung der Wärmemenge für das Warmwasser auch dann das Kürzungsrecht auslöst, wenn die Kosten für die Wassererwärmung mit der Formel des § 9 Abs. 2 HeizkostenVO ...
	Im Jahr 2022 hat der BGH hierzu entschieden:
	„Von einer nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenV ist auch dann auszugehen, wenn zwar die Wohnung über Heizkostenverteiler und Warmwasserzähler, jedoch die verbundene zentrale Wärme- und Warmwasserversorgungs...

